
 

Chronologischer Ablauf des Besteuerungsverfahrens 

Die AO ist in ähnlicher Struktur aufgebaut. 

 
Der chronologische Ablauf des Besteuerungsverfahrens sieht wie folgt aus: 

 
Was tun wir? Was tut das FA? 
 
Wir reichen die Erklärung ein FA steigt ein ins 
 

 
1) Ermittlungsverfahren, §§ 78 ff AO  
 

Belege werden ggf. 
nachgefordert 
 

2) Festsetzungsverfahren, §§ 155 ff AO 

 
FA drückt ENTER 

 
3) Bekanntgabeverfahren, § 122 (2) Nr. 1 AO, § 108 (3) AO 

 
Wir bekommen den 
Einkommensteuerbescheid. 

 
 

4) ggf.  Berichtigungsverfahren/Rechtsbehelfsverfahren, § 347 ff AO 

 
Wir sind nicht einverstanden FA überprüft erneut. 
und legen Einspruch ein. 

 
 

5) Erhebungsverfahren, § 228 ff AO 

 
Wir zahlen oder bekommen 
erstattet. 

 
6) Vollstreckungsverfahren, §§ 249 ff AO  

 

FA wird aktiv, wenn wir nicht zahlen. 

 


